Stadt Moringen
\Stadtwerke Einbeck

Erganzende Bedingungen

zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) der Stadtwerke Leine Solling GmbH
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Netzanschluss (§§ 5-9 NDAV)

Herstellung und Veranderung des Netzanschlusses sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der
vom Netzbetreiber zur Verfligung gestellten Vordrucke zu beantragen.

Jedes Grundstuck, das eine selbstédndige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebaude, dem eine
eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist Uber einen eigenen Netzanschluss an das Gasversorgungs-
netz anzuschlieflen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber Stadtwerke Leine-Solling GmbH die Kosten fir die
Herstellung des Netzanschlusses nach den im jeweils gltigen Preisblatt veroffentlichten Pauschalsat-
zen.

Netzanschllsse, die nach Art, Dimension oder Lage von Ublichen Netzanschlissen abweichen, werden
nach tatsachlichem Material- u. Zeitaufwand berechnet. Die im Preisblatt genannten Pauschalsatze fin-
den in diesen Fallen keine Anwendung.

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber Stadtwerke Leine-Solling GmbH die Kosten fur An-
derungen des Netzanschlusses, die durch eine Anderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforder-
lich oder aus anderen Grinden vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsachlichem Auf-
wand.

Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV)

Fir den Anschluss an das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Leine-Solling GmbH ist vom An-
schlussnehmer ein Baukostenzuschuss (BKZ) zu zahlen.

Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die fur die Erstellung oder Verstarkung der oértlichen Verteiler-
anlagen erforderlich sind, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zu-
ordnen lassen, indem der Anschluss erfolgt.

Far die Ermittlung des Baukostenzuschusses werden 50% der Kosten zugrunde gelegt.
Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers.

Der Netzbetreiber Stadtwerke Leine-Solling GmbH ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen wei-
teren Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn dieser:

- die Leistungsanforderung erhoht
- die Anforderung nach Wechsel der Druckstufe stellt

Die Berechnung wird nach Ziffer 2.2 wie ein Neuanschluss berechnet.

Vorauszahlungen fiir Netzanschlusskosten und BKZ (§§ 9 Abs. 2 und 11 Abs. 6 NDAV)

Der Netzbetreiber verlangt fiir die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen,
wenn nach den Umstanden des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussneh-
mer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt
einen solchen Fall regelmaRig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate
seinen Verbindlichkeiten gegeniiber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollstandig oder
teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird
der Netzbetreiber eine Vorauszahlung fir den BKZ verlangen.

Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlisse beantragt, kann der Netzbetreiber an-
gemessene Abschlagszahlungen verlangen.
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Inbetriebsetzung der Gasanlage (§ 14 NDAV)

Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der Gasanlage ausge-
fuhrt hat, unter Verwendung der vom Netzbetreiber zur Verfligung gestellten Vordrucke, zu beantragen.

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Inbetriebsetzungskosten nach den im jeweils gil-
tigen Preisblatt des Netzbetreibers Stadtwerke Leine-Solling GmbH verdffentlichten Pauschalsatzen.

Fir jede vom Anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende vergeblichen Anfahrt, bspw. erfolgloser Versuch
der vom ihm beantragten Inbetriebsetzung der Gasanlage aufgrund von festgestellten Mangeln an der
Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Griinden nicht moglich ist, kann die
Stadtwerke Leine-Solling GmbH dem Anschlussnehmer/-nutzer die im Preisblatt zu den Erganzenden
Bedingungen zur NDAV ausgewiesenen Pauschalen in Rechnung stellen.

Die Inbetriebsetzung der Gasanlage setzt die vollstandige Bezahlung des BKZ und der Netzanschluss-
kosten voraus.

Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt durch ein vom Anschlussnehmer beauftragtes Installati-
onsunternehmen.

Messeinrichtungen

Soweit nicht anders vereinbart, werden die Messeinrichtungen fur die Erfassung der abgenommen
Gasmenge auf Kosten der Stadtwerke Leine-Solling GmbH beschafft, unterhalten und bleiben in deren
Eigentum.

Der Anschlussnehmer hat die Kosten fur die Verlegung von Messeinrichtungen des Netzbetreibers ge-
maf § 22 Abs. 2 Satz NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsachlichem Aufwand zu
erstatten.

Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV)

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile so-
wie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschlieRlich Eigenanlagen sind in den Technischen An-
schlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt und kénnen bei diesem eingesehen werden.

Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung des Netzanschlusses (§§ 23, 24 NDAV)

Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung und Wiederherstellung des An-
schlusses und der Anschlussnutzung sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschluss-
nutzer nach dem jeweils glltigen Preisblatt des Netzbetreibers Stadtwerke Leine-Solling GmbH verof-
fentlichten Pauschalsatzen zu erstatten.

Preisblatt

Bestandteil dieser Erganzenden Bedingungen ist das jeweils gultige Preisblatt.

Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht

Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere
die Angaben des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss)
zur Begrindung, Durchfiihrung oder Beendigung des Netzanschluss-/Anschlussnutzungsverhaltnisses
nach Mafigabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
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Der Netzbetreiber behalt sich insbesondere vor,

zum Zweck der Entscheidung Uber die Begrindung, Durchfiihrung oder Beendigung des Netzan-
schlussvertrages Wahrscheinlichkeitswerte flr das zuklnftige Zahlungsverhalten des Anschlussneh-
mers (sog. Bonitats-Scoring) zu erheben, zu speichern und zu verwenden; in die Berechnung dieser
Wahrscheinlichkeitswerte flielen unter anderem die Anschriftendaten des Anschlussnehmers ein.

zu dem in lit. a) genannten Zweck Informationen uber die unterbliebene oder nicht rechtzeitige Erfullung
falliger Forderungen und anderes vertragswidriges Verhalten des Anschlussnehmers (sog. Negativda-
ten) zu verarbeiten, insbesondere zu speichern.

personenbezogene Daten Uber Forderungen gegen den Anschlussnehmer an Auskunfteien zu Gbermit-
teln, wenn die Ubermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder eines Dritten
erforderlich ist, der Anschlussnehmer eine geschuldete Leistung trotz Falligkeit nicht erbringt und die
Ubrigen einschlagigen gesetzlichen Voraussetzungen (derzeit nach § 28a BDSG) vorliegen.

Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten flr
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegeniiber dem Netzbetreiber wider-
sprechen; telefonische Werbung durch den Netzbetreiber erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdriickli-
cher Einwilligung des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers.

Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur fiir Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstan-
dungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss
oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an
das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfah-
ren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beant-
worten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Leine-Solling GmbH, Mannen-
stral3e 62, 37186 Moringen, Telefon: 05554/99347-0, E-Mail: info@stadtwerke-leine-solling.de

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchflihrung eines
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bear-
beitungsfrist abgeholfen hat oder erklart hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt
unberuhrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen.
Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung geman
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren
(z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstralle
133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhéltlich Gber den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur fur den Bereich Elektrizitdt und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-
500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail:
verbraucherservice-energie@bnetza.de.

Inkrafttreten

Diese Erganzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01. Mai 2021 in Kraft.

Stadtwerke Leine-Solling GmbH

Mannenstral’e 62, 37186 Moringen
Telefon 05554 / 99347-0 Telefax 05554 / 99347-14 E-Mail: info@stadtwerke-leine-solling.de



mailto:info@stadtwerke-leine-solling.de
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de

	2. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV) 
	 
	3.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber an-gemessene Abschlagszahlungen verlangen. 
	2. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV) 
	 
	6.  Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NDAV) 
	 
	9. Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 
	9.1 Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Netzanschluss-/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
	 

	9.2 Der Netzbetreiber behält sich insbesondere vor, 
	 
	 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  
	9.2 Der Netzbetreiber behält sich insbesondere vor, 
	 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bear-beitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  
	; Homepage: 
	verbraucherservice-energie@bnetza.de
	11. Inkrafttreten 
	 Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01. Mai 2021 in Kraft.  
	 



